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§ 7b IVF-FG Verschwiegenheitspflicht
 IVF-FG - IVF-Fonds-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2021

(1) Die Organe und das gesamte Personal des IVF-Fonds, die Mitarbeiter/innen der vom IVF-Fonds gemäß § 7a

betrauten Organisationen, die Mitarbeiter/innen der die Mittel des Fonds aufbringenden Organisationen sowie

sämtliche in irgendeiner Form an einer In-vitro-Fertilisation beteiligte Personen sind, soweit sie nicht schon nach

anderen gesetzlichen Vorschriften zur Verschwiegenheit verp ichtet sind, zur Geheimhaltung aller ihnen aus ihrer

Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verp ichtet. Die Verschwiegenheitsp icht erstreckt sich insbesondere auf

alle den Gesundheitszustand und die Fortp anzungsfähigkeit betre enden Umstände sowie auf die persönlichen,

wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse des eine Unterstützung des IVF-Fonds beantragenden bzw. in Anspruch

nehmenden Paares, die ihnen in Ausübung ihres Berufes bekannt geworden sind.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn

1. Mitteilungen an die Sozialversicherungsträger, die Krankenfürsorgeanstalten, den Familienlastenausgleichsfonds,

den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, sonstige Versicherungsunternehmen sowie an die

gemäß § 7a betrauten Organisationen in dem Umfang, als sie für die Empfänger/innen zur Wahrnehmung der

ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, erforderlich sind,

2. das durch die O enbarung des Geheimnisses bedrohte Paar die Auskunft gebende Person von der

Geheimhaltung entbunden hat oder

3. die O enbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen der ö entlichen

Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist.

(3) Die Verschwiegenheitsp icht besteht auch insoweit nicht, als die für die Honorar- oder Arzneimittelabrechnung

gegenüber den Krankenversicherungsträgern, IVF-Zentren und Apotheken erforderlichen Unterlagen zum Zweck der

Abrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen werden.

(4) Wer der Verschwiegenheitsp icht nach Abs. 1 bis 3 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand

einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit

einer Geldstrafe bis zu 5000 Euro zu bestrafen.
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